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Begünstigungserklärung für den Todesfall
Mit der vorliegenden Erklärung begünstigt die versicherte Person im Todesfall die Lebenspartnerin/den Lebenspartner oder eine massgeblich unterstützte Person mit den im Reglement der Pensionskasse des SBV vorgesehenen Leistungen (Art. 21 und 23).
Bei einer Begünstigung der Lebenspartnerin/des Lebenspartners für die Lebenspartnerrente oder das Todesfallkapital, oder einer massgeblich unterstützten Person für das Todesfallkapital, haben die Kinder keinen Anspruch auf das Todesfallkapital gemäss Art. 23.

Versicherte Person 
	Name
	Vorname

	.	.
	Strasse / Nr. / Zusatz
	PLZ / Ort

	.	.
	Geburtsdatum
	Zivilstand

	.	.

Begünstigte Person 
	Name
	Vorname

	.	.
	Strasse / Nr. / Zusatz
	PLZ / Ort

	.	.
	Geburtsdatum
	Zivilstand

	.	.
	AHV-Nummer
	

	.	





· Bei einer Begünstigung der Lebenspartnerin/des Lebenspartners, müssen beide Partner im Zeitpunkt des Todes unverheiratet sein und dürfen nicht im Sinne von Art. 95 ZGB verwandt sein.


Angaben zur Begünstigung
Bei der begünstigten Person handelt es sich um (bitte Zutreffendes ankreuzen):
☐	meine Lebenspartnerin/meinen Lebenspartner, mit welchem ich
seit xx.xx.xxxx ununterbrochen eine Lebensgemeinschaft führe 
☐	meine Lebenspartnerin/meinen Lebenspartner, mit welchem ich gemeinsame Kinder habe
☐	eine von mir in erheblichem Masse unterstützte Person
· Die Pensionskasse prüft die tatsächliche Anspruchsberechtigung erst im Zeitpunkt des Todes.
Informationen / Unterschriften
· Die Parteien anerkennen das Reglement der Pensionskasse des SBV mit den darin festgelegten Bedingungen. Künftige Reglementsänderungen bleiben vorbehalten.
· Diese Erklärung ist zu Lebzeiten der Pensionskasse einzureichen. Änderungen der darin beschriebenen Verhältnisse sind unverzüglich schriftlich zu melden.
· Die versicherte Person kann der Pensionskasse schriftlich mitteilen, welche Personen innerhalb eines Ranges zu welchen Teilen Anspruch auf das Todesfallkapital haben. Liegt keine Erklärung vor, wird das Todesfallkapital bei mehreren Anspruchsberechtigten innerhalb eines Ranges zu gleichen Teilen ausbezahlt (Art. 23 Abs. 6).
· Der Anspruch auf das Todesfallkapital muss innerhalb von 6 Monaten nach dem Tod der versicherten Person schriftlich bei der Pensionskasse geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist verfällt der Anspruch auf das Todesfallkapital (Art. 23 Abs. 7).

	Ort, Datum
	Unterschrift versicherte Person

	.	.
	Ort, Datum
	Unterschrift Lebenspartner/-in

	.	.




Ausgefülltes und unterzeichnetes Formular bitte zustellen an:
Pensionskasse des Schweizerischen Bauernverbands
Laurstrasse 10
5200 Brugg
Laurstrasse 10 | 5201 Brugg | Telefon +41 (0)56 462 51 11	3 | 3
info@pk-sbv.ch | www.pk-sbv.ch
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